
Digitalisierung der Energiewende
Thüringer Energiewende in Bürgerhand

• Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (2016)
• Flächendeckende Ausstattung und Betrieb intelligenter 

Messysteme - „Smart Meter“
• messen kontinuierlich den individuellen Verbrauch, 

senden verschlüsselte Informationen viertelstündig über 
ein Smart-Meter-Gateway (SMGW) an den Versorger.

• Nutzen: Energieeinsparung durch gesteigertes Energiebewusstsein, Verbrauchstransparenz,
Lastverlagerung

• Pflicht für Großverbraucher und Erzeuger, 
freiwillig für Verbraucher unter 6.000 kWh/Jahr
Kostendeckelung der „Smart Meter“

• Wichtig: Datenschutz und Datensicherheit: 
vor allem wegen Datenerhebung und -sicherheit Skepsis 
in der Bevölkerung  mehr Verbraucherdialog nötig


